
Ergänzung zum Hygieneplan der KGNO vom 17.11.2021 

Abhängig von der öffentlich bekanntgegebenen Corona-Warnstufe gelten unterschiedliche 

Nutzungsbedingungen für unser Vereinsgelände. Die nachfolgenden Regeln sind einzuhalten. 

Der Vorstand der KGNO 

Braunschweig, den 05.12.2021 

 

 

Zu beachten: 

 Zu den Innenräumen zählen laut Rundschreiben der Stadt Braunschweig vom 01.12.2021 auch 

Materialräume auf Sportanlagen unter freiem Himmel, also unser Bootshaus. 

 Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sind von den Regelungen ausgenommen.  

 Personen mit vollständig abgeschlossener Impfung (einschließlich und Booster-Impfung) sind 

von der Testpflicht ausgenommen. (Stand: 04.12.2021) 


